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Sprechzeiten Bürgermeister

Di.	 14:00	–	18:00	Uhr	
	 und	nach	Vereinbarung

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung
Di.	 09:30	–	12:00	Uhr
	 14:00	–	18:00	Uhr
	 und	nach	Vereinbarung

Öffnungszeiten Meldebehörde

Di.	 09:30	–	12:00	Uhr
	 14:00	–	18:00	Uhr
	 und	nach	Vereinbarung

Winter ade
Die	Tage	werden	endlich	wieder	län-
ger,	die	ersten	Kraniche	sind	aus	ih-
ren	Winterquartieren	zurückgekehrt	
und	auf	so	manch	einer	Wiese	blü-
hen	schon	die	Krokusse.	All	das	fühlt	
sich	stark	nach	Frühling	an.	Passend	
dazu	ist	am	1.	März	auch	noch	me-
teorologischer	Frühlingsanfang.	Ha-
ben	wir	den	Winter	also	schon	hinter	
uns	gelassen?
Noch	nicht	so	ganz.	Denn	wenn	es	
um	den	Frühlingsanfang	geht,	lohnt	
es	 sich,	 genau	 hinzuschauen	 –	 es	
gibt	nämlich	gleich	mehrere	davon.	
Tatsächlich	betrachten	Meteorolo-
gen	den	1.	März	als	Frühlingsanfang.	
Im	Kalender	finden	wir	ihn	hingegen	
erst	am	20.	März.	Und	geht	es	nach	
der	 Pflanzenwelt,	 wird	 die	 winter-
liche	Ruhe	gleich	in	mehreren	Pha-
sen	beendet.
Wir	wünschen	unseren	Bürgerinnen	
und	Bürgern	einen	schönen	Monat	
März	mit	der	Aussicht	auf	den	kom-
menden	Frühling.
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Bauernregel: 
Im Märzen kalt 

und Sonnenschein, 
wird’s eine 

gute Ernte sein.
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Amtlicher Teil

Sprechstunde des Bürgermeisters
Die	Sprechzeiten	des	Bürgermeisters	finden	regulär	jeden	Diens-
tag,	14:00	bis	18:00	Uhr,	statt.	Aufgrund	zahlreicher	Projekte	und	
Außentermine	kann	jedoch	nicht	immer	gewährleistet	werden,	
dass	der	Bürgermeister	die	gesamte	Zeit	über	vor	Ort	ist.
Um	unnötige	Wege	zu	vermeiden,	bitten	wir	Sie	darum,	vorher	
einen	Termin	zu	vereinbaren	–	per	Telefon	037608	22926	oder	
E-Mail	an	info@gemeindeoberwiera.de.	Wir	danken	Ihnen	für	
Ihr	Verständnis.	

Die Schöffenwahl 2023
Im	ersten	Halbjahr	2023	werden	bundesweit	die	Schöffen	und	
Jugendschöffen	für	die	Amtszeit	von	2024	bis	2028	gewählt.	
Gesucht	werden	Frauen	und	Männer,	die	am	Amtsgericht	l	und	
Landgericht	als	Vertreter	des	Volkes	an	der	Rechtsprechung	in	
Strafsachen	teilnehmen.	
Der	Gemeinderat	der	Gemeinde	Oberwiera	und	der	Jugendhil-
feausschuss	des	Landkreises	Zwickau	schlagen	doppelt	so	viele	
Kandidaten	vor,	wie	an	Schöffen	bzw.	Jugendschöffen	benötigt	
werden.	Aus	diesen	Vorschlägen	wählt	der	Schöffenwahlaus-
schuss	beim	Amtsgericht	in	der	zweiten	Jahreshälfte	2023	die	
Haupt-	und	Ersatzschöffen.	
Gesucht	werden	Bewerberinnen	und	Bewerber,	die	in	der	Ge-
meinde	Oberwiera	wohnen	und	am	1.	Januar	.2024	mindestens	
25	und	höchstens	69	Jahre	alt	sein	werden.	Wählbar	sind	deut-
sche	Staatsangehörige,	die	die	deutsche	Sprache	ausreichend	
beherrschen.	Wer	zu	einer	Freiheitsstrafe	von	mehr	als	sechs	
Monaten	verurteilt	wurde	oder	gegen	wen	ein	Ermittlungsver-
fahren	wegen	einer	schweren	Straftat	schwebt,	die	zum	Verlust	
der	Übernahme	von	öffentlichen	Ämtern	führen	kann,	ist	von	
der	Wahl	ausgeschlossen.	Auch	hauptamtlich	in	oder	für	die	
Justiz	Tätige	(Richter,	Rechtsanwälte,	Polizeivollzugsbeamte,	
Bewährungshelfer,	Strafvollzugsbedienstete	usw.)	und	Religi-
onsdiener	sollen	nicht	zu	Schöffen	gewählt	werden.	Schöffen	
sollten	über	soziale	Kompetenz	verfügen,	d.	h.	das	Handeln	
eines	Menschen	in	seinem	sozialen	Umfeld	beurteilen	können.	
Von	ihnen	werden	Lebenserfahrung	und	Menschenkenntnis	
erwartet.	Die	ehrenamtlichen	Richter	müssen	Beweise	würdi-
gen,	d.	h.	die	Wahrscheinlichkeit,	dass	sich	ein	bestimmtes	
Geschehen	wie	 in	der	Anklage	behauptet	ereignet	hat	oder	
nicht,	aus	den	vorgelegten	Zeugenaussagen,	Gutachten	oder	
Urkunden	 ableiten	 können.	 Die	 Lebenserfahrung,	 die	 ein	
Schöffe	mitbringen	muss,	kann	sich	aus	beruflicher	Erfahrung	
und/oder	gesellschaftlichem	Engagement	rekrutieren.	Dabei	
steht	nicht	der	berufliche	Erfolg	im	Mittelpunkt,	sondern	die	
Erfahrung,	die	 im	Umgang	mit	Menschen	erworben	wurde.	

Schöffen	in	Jugendstrafsachen	sollen	über	besondere	Erfah-
rung	in	der	Jugenderziehung	verfügen.
Das	verantwortungsvolle	Amt	eines	Schöffen	verlangt	in	ho-
hem	Maße	Unparteilichkeit,	Selbstständigkeit	und	Reife	des	
Urteils,	aber	auch	geistige	Beweglichkeit	und	–	wegen	des	
anstrengenden	Sitzungsdienstes	–	gesundheitliche	Eignung.	
Juristische	Kenntnisse	irgendwelcher	Art	sind	für	das	Amt	nicht	
erforderlich.	Schöffen	müssen	ihre	Rolle	im	Strafverfahren	ken-
nen,	über	Rechte	und	Pflichten	informiert	sein	und	sich	über	
die	Ursachen	von	Kriminalität	und	den	Sinn	und	Zweck	von	
Strafe	Gedanken	gemacht	haben.	Sie	müssen	bereit	sein,	Zeit	
zu	 investieren,	um	sich	über	 ihre	Mitwirkungs-	und	Gestal-
tungsmöglichkeiten	weiterzubilden.	Wer	 zum	Richten	über	
Menschen	berufen	ist,	braucht	Verantwortungsbewusstsein	für	
den	Eingriff	durch	das	Urteil	in	das	Leben	anderer	Menschen.	
Objektivität	 und	 Unvoreingenommenheit	 müssen	 auch	 in	
schwierigen	Situationen	gewahrt	werden,	etwa	wenn	der	An-
geklagte	aufgrund	seines	Verhaltens	oder	wegen	der	vorge-
worfenen	Tat	zutiefst	unsympathisch	ist	oder	die	öffentliche	
Meinung	 bereits	 eine	 Vorverurteilung	 ausgesprochen	 hat.	
Schöffen	 sind	 mit	 den	 Berufsrichtern	 gleichberechtigt.	 Für	
jede	Verurteilung	und	 jedes	Strafmaß	 ist	eine	Zwei-Drittel-
Mehrheit	in	dem	Gericht	erforderlich.	Gegen	beide	Schöffen	
kann	niemand	verurteilt	werden.	Jedes	Urteil	–	gleichgültig	ob	
Verurteilung	oder	Freispruch	–	haben	die	Schöffen	daher	mit	
zu	verantworten.	
Wer	die	persönliche	Verantwortung	für	eine	mehrjährige	Frei-
heitsstrafe,	für	die	Versagung	von	Bewährung	oder	für	einen	
Freispruch	wegen	mangelnder	Beweislage	nicht	übernehmen	
kann,	sollte	das	Schöffenamt	nicht	anstreben.	In	der	Beratung	
mit	den	Berufsrichtern	müssen	Schöffen	ihren	Urteilsvorschlag	
standhaft	vertreten	können,	ohne	besserwisserisch	zu	sein,	und	
sich	von	besseren	Argumenten	überzeugen	lassen,	ohne	op-
portunistisch	zu	sein.	Ihnen	steht	in	der	Hauptverhandlung	das	
Fragerecht	zu.	Sie	müssen	sich	verständlich	ausdrücken,	auf	
den	Angeklagten	wie	andere	Prozessbeteiligte	eingehen	kön-
nen	und	an	der	Beratung	argumentativ	teilnehmen.	Ihnen	wird	
daher	Kommunikations-	und	Dialogfähigkeit	abverlangt.
Interessenten	bewerben	sich	für	das	Schöffenamt	in	allgemei-
nen	Strafsachen	(gegen	Erwachsene)	am	Amtsgericht	Hohen-
stein-Ernstthal	oder	Landgericht	Zwickau	bis zum 5. Mai 2023 
bei	der	Gemeinde	Oberwiera,	Hauptstraße	19	in	08396	Ober-
wiera.	Für	Ihre	Bewerbung	können	Sie	das	Formular	aus	dem	
Mitteilungsblatt	und	Amtsblatt	verwenden.	Alternativ	kann	das	
Formular	von	der	Internetseite	der	Stadt	Waldenburg	(www.
waldenburg.de)	heruntergeladen	werden.
Hinweis 
Das	Landratsamt	Zwickau	ist	zuständig	für	die	Vorbereitung	
der	Wahl	der	Jugendschöffen	für	die	Amtsgerichte	Hohen-
stein-Ernstthal	und	Zwickau	sowie	für	die	Wahl	der	ehrenamt-
lichen	Richterinnen	und	Richter	 für	das	Verwaltungsgericht	
Chemnitz.
Interessenten	richten	ihre	Bewerbung	für
•	Jugendschöffen	an	den	Amtsgerichten		

Hohenstein-Ernstthal	und	Zwickau	bis zum 14. April 2023
•	Ehrenamtliche	Richterinnen	und	Richter	

am	Verwaltungsgericht	Chemnitz	bis zum 5. Mai 2023
an	das	Landratsamt	Zwickau,	Büro	Landrat,	Robert-Müller-Stra-
ße	4	–	8,	08056	Zwickau.	Ein	Formular	kann	von	der	Internet-
seite	des	Landkreises	Zwickau	unter	www.landkreis-zwickau.de	
heruntergeladen	werden.

Einladung 
zur nächsten Sitzung des Gemeinderates  

der Gemeinde Oberwiera
Die	nächste	Sitzung	des	Gemeinderates	der	Gemeinde	Ober-
wiera	findet	am Mittwoch, dem 19. April 2023, um 19:00 Uhr, 
im	Gemeindezentrum	ehem.	Küche	statt.	Die	Tagesordnung	
wird	an	der	Verkündigungstafel	am	Gemeindeamt	Oberwiera,	
Hauptstraße	19,	und	auf	der	Internetseite	der	Gemeinde	Ober-
wiera	www.gemeindeoberwiera.de	/	Gemeinde	Nachrichten	/	
Sitzung	des	Gemeinderates	/	Informieren	(Einladung	mit	Da-
tum	anklicken)	veröffentlicht.
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Formular zur Aufnahme in die Vorschlagsliste (Schöffen)
An:	 Gemeinde	Oberwiera
	 Hauptstraße	19
	 08396	Oberwiera

Schöffenwahl für die Amtsperiode 2024 bis 2028
Angabe der notwendigen Daten, Einverständniserklärung und Versicherung nach § 44a DRiG

Ich	beantrage	die	Aufnahme	in	die	Vorschlagsliste	der	Gemeinde	Oberwiera	für	die	Wahl
einer	Schöffin/eines	Schöffen.

Angaben zur Person*

Name,	ggf.	Geburtsname	(bei	Abweichung). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vorname/n	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsort	(Gemeinde/Kreis)	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 Geburtsdatum.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Staatsangehörigkeit	deutsch

Beruf	(bei	Mitarbeitern	im	öffentlichen	Dienst	auch	Angabe	der	Tätigkeit)	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straße/Hausnummer	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 Postleitzahl	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 Wohnort	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon	(freiwillige	Angabe)	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 E-Mail	(freiwillige	Angabe)	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*	Hinweis:	Die	gesetzlich	notwendigen	Daten	werden	veröffentlicht,	wenn	Sie	von	der	Gemeindevertretung	auf	die	Vorschlagsliste	für	Schöffen	
gewählt	werden.	Von	Ihrer	Anschrift	wird	nur	der	Wohnort	mit	PLZ,	ggf.	der	Ortsteil,	von	Ihrem	Geburtsdatum	nur	das	Jahr	veröffentlicht.

Bitte kreuzen Sie die nachfolgenden Fragen an, wenn die Aussage auf Sie zutrifft:

Ich	bin	in	den	letzten	10	Jahren	nicht	wegen	einer	vorsätzlichen	Straftat	zu	einer	Freiheitsstrafe	(auch	nicht	auf	Bewährung)	
von	mehr	als	6	Monaten	bestraft	worden.
Gegen	mich	läuft	kein	strafrechtliches	Ermittlungsverfahren	wegen	eines	Verbrechens	oder	einer	sonstigen	Straftat,		
derentwegen	auf	den	Verlust	des	Rechts	zur	Bekleidung	öffentlicher	Ämter	erkannt	werden	kann.
Ich	verfüge	über	ausreichende	Kenntnisse	der	deutschen	Sprache.
Ich	war	nie	hauptamtlicher	oder	inoffizieller	Mitarbeiter	des	Staatssicherheitsdienstes	der	DDR.
Ich	befinde	mich	nicht	in	der	Insolvenz	und	habe	auch	keine	eidesstattliche	Versicherung	über	mein	Vermögen	abgegeben.
(freiwillige	Angabe):	Den	Anforderungen	einer	mehrstündigen	bzw.	mehrtägigen	Hauptverhandlung	in	Strafsachen	fühle	
ich	mich	gesundheitlich	gewachsen.

Ich	begründe	die	Bewerbung	für	das	Amt	wie	folgt	(freiwillige	Angabe):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Für	den	Fall	meiner	Wahl	bevorzuge	ich	das	Amt	einer	Schöffin/eines	Schöffen	 am	Amtsgericht
	 am	Landgericht

(kurze	Begründung).	Ich	weiß,	dass	der	Schöffenwahlausschuss	an	meinen	Wunsch	nicht	gebunden	ist:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Ort/Datum,	Unterschrift)

Ich	bin	einverstanden,	dass	auch	die	freiwilligen	Daten	an	die	Gemeindevertretung	und	den	Schöffenwahlausschuss	weiterge-
geben	werden.	Die	Übermittlung	darf	nur	zum	Zweck	der	Schöffenwahl	erfolgen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Ort/Datum,	Unterschrift)
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Folgende Beschlüsse 
wurden	zur	letzten	Sitzung	des	Gemeinderates	der	Gemeinde	
Oberwiera	am	1.	März	2023	gefasst:
B 01/03/23: Aufgrund	von	§	74	SächsGemO	hat	die	Gemeinde	
für	jedes	Haushaltsjahr	eine	Haushaltssatzung	zu	erlassen.	Die-
se	ist	gemäß	§	76	SächsGemO	vom	Gemeinderat	in	öffentlicher	
Sitzung	zu	beraten	und	zu	beschließen.
In	der	Gemeinderatssitzung	am	1.	März	2023	sind	die	Haus-
haltssatzung	 und	 der	 Haushaltsplan	 des	 Jahres	 2023	 der	
Gemeinde	 Oberwiera,	 welche	 als	 Anlage	 Bestandteile	 des	
Beschlusses	 sind,	 zu	 beraten	 und	 zu	 beschließen.	 Der	 Ge-
meinderat	beschließt	 in	seiner	Sitzung	am	1.	März	2023	die	
vorliegende	Haushaltssatzung	und	den	Haushaltsplan	der	Ge-
meinde	Oberwiera	für	das	Jahr	2023.
B 02/03/23: Für	die	Sanierung	der	Mehrzweckhalle	in	Oberwie-
ra	wurde	in	der	Haushaltssatzung	des	Jahres	2022	eine	Kredi-
termächtigung in Höhe von 300.000 € beschlossen und durch 
die	Rechtsaufsichtbehörde	genehmigt.	Im	Jahr	2022	wurde	die	
Aufnahme	des	Kredites	nicht	vollzogen,	sodass	die	Krediter-
mächtigung	in	das	Haushaltsjahr	2023	übertragen	wurde.	Im	
Jahr	2023	ist	nun	aufgrund	der	Finanzlage	die	Aufnahme	des	
Kredites in Höhe von 300.000 € notwendig.
Der	Gemeinderat	der	Gemeinde	Oberwiera	bevollmächtigt	
den Bürgermeister zur Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € 
gemäß	§	82	SächsGemO	unter	folgenden	Voraussetzungen:
-		Einholung	von	mindestens	drei	Angeboten	und	Sondertil-

gung
-		Auswahl	des	zinsgünstigsten	Angebotes	mit	der	voraussicht-

lich	günstigsten	Laufzeit
-		Kredithöhe	bis	zu	der	von	der	Rechtsausichtbehörde	geneh-

migten	Höhe
-		Gültigkeit	des	Beschlusses	bis	zum	31.	Dezember	2023
B 03/03/23:	Erstmalige	Vereinbarung	des	Gewerbesteuerzer-
legungsschlüssels	durch	die	Verbandskommunen	des	Regi-
onalen	Zweckverbandes	Wasserversorgung	Bereich	Lugau-
Glauchau
1. Bei	der	Kalkulation	der	Trinkwassergebühren	strebte	der	
Regionalen	Zweckverband	Wasserversorgung	Bereich	Lugau-
Glauchau	(RZV)	bisher	eine	Aufwandsdeckung	an,	um	steuer-
lich	relevante	Erträge	zu	vermeiden.	Der	Verband	verzichtete	
damit	auf	kommunalabgabenrechtlich	mögliche	Jahresergeb-
nisse	(z.	B.	aus	dem	Ansatz	von	kalkulatorischen	Zinsen)	und	
infolgedessen	auf	die	Erwirtschaftung	von	weiteren	Eigenmit-
teln	zur	Finanzierung	von	Investitionen.
Vor	diesem	Hintergrund	und	dem	gleichzeitigen	Erfordernis	
einer	neuen	Gebührenkalkulation	ab	dem	Jahr	2022	ist	unter	
Hinzuziehung	der	Mazars	GmbH	&	Co.	KG	Wirtschaftsprü-
fungs-	 und	 Steuerberatungsgesellschaft	 eine	 Langfristpro-
jektion	zur	strategischen	Neuausrichtung	für	den	Betrieb	der	
Wasserversorgung	erstellt	worden,	aus	der	die	Effekte	der	ab-
weichenden	Wertansätze	auf	die	gebührenfähigen	Kosten	der	
Wasserversorgung	dargestellt	und	beurteilt	werden	können.
Dazu	wurden	in	der	Klausurberatung	am	25.	März	2021	mög-
liche	Varianten	dargestellt.	 Im	Ergebnis	erfolgte	 in	der	Ver-
bandsversammlung	am	23.	 September	2021	der	Beschluss	
über	die	Gebührenkalkulation	 für	die	 Jahre	2022	bis	2025,	
die	auf	der	Grundlage	der	Vorzugsvariante	4	–	Erhaltung	der	
wirtschaftlichen	Eigenkapitalquote	durch	Erwirtschaftung	von	
Jahresgewinnen	mittels	kostendeckender	Gebühren	erstellt	
wurde.

Damit	verbunden	ist	eine	steuerliche	Gewinnerzielung,	welche	
eine	Gewerbesteuerzahlung	ab	dem	Erhebungszeitraum	2022	
nach	sich	ziehen	könnte.	Denn	wird	 in	der	Gebührenkalku-
lation	ein	kalkulatorischer	Zinssatz	angesetzt,	der	eine	über	
die	Kostendeckung	und	den	Verlustausgleich	hinausgehende	
Kapitalverzinsung	ermöglicht,	kann	dies	als	Indiz	für	das	Vor-
liegen	einer	Gewinnerzielungsabsicht	angesehen	werden.
Auch	 ist	die	aktuell	stattfindende	Betriebsprüfung	des	BgA	
Trinkwasser	des	RZV	durch	das	Finanzamt	für	den	Zeitraum	
2018	bis	2020	noch	nicht	abgeschlossen.	Die	Betriebsprüfung	
erstreckt	sich	u.	a.	auch	auf	die	Gewerbesteuer,	sodass	eine	
ggf.	rückwirkende	Feststellung	der	Gewerbesteuerpflicht	des	
RZV	ab	dem	Zeitraum	2018	(noch)	nicht	ausgeschlossen	wer-
den	kann.
Aufgrund	dessen	ist	es	nun	notwendig,	sich	frühzeitig	zu	ver-
ständigen	 und	 erstmalig	 einen	 Gewerbesteuerzerlegungs-
schlüssel	durch	die	36	Verbandskommunen	mittels	einstim-
migen	 Beschluss	 der	 Verbandsversammlung	 des	 RZV	 zu	
vereinbaren.
2. Die	Gewerbesteuerzerlegung	erfolgt	grundsätzlich	nach		
§§	 28	 ff	Gewerbesteuergesetz	 (GewStG)	Beim	RZV	handelt	
es	sich	nicht	um	einen	Gewerbebetrieb	mit	Betriebsstätten	
in	mehreren	Gemeinden	nach	§	29	GewStG	(Zerlegung	nach	
dem	Verhältnis	der	Arbeitslöhne),	sondern	um	einen	Gewer-
bebetrieb	mit	mehrgemeindlicher	Betriebsstätte	im	Sinne	des	
§	30	GewStG.
Ein	Wasserversorgungsunternehmen	generiert	seinen	Gewinn	
durch	die	Versorgung	mit	Trinkwasser	im	gesamten	Verbands-
gebiet.	Das	gesamte	Versorgungsgebiet	soll	deshalb	an	den	
Gewerbesteuereinnahmen	partizipieren.	Gemäß	§	30	GewStG	
ist	der	Zerlegungsanteil	auf	die	Gemeinden	zu	zerlegen,	auf	
die	sich	die	Betriebsstätte	erstreckt,	und	zwar	nach	der	Lage	
der	örtlichen	Verhältnisse	unter	Berücksichtigung	der	durch	
das	Vorhandensein	der	Betriebsstätte	erwachsenden	Lasten.	
Nach	welchem	Maßstab	im	Einzelnen	zerlegt	werden	soll,	ist	
nicht	näher	definiert.	Lediglich	 in	Kommentierungen	und	in	
der	Rechtsprechung	finden	sich	vereinzelt	Hinweise	darauf,	
wie	zerlegt	werden	könnte.	In	der	Regel	wird	dabei	eine	Ver-
teilung	von	je	50	%	nach	Lohnsummen	und	nach	Bruttoerlösen	
(Trinkwasser)	als	angemessen	angesehen.
Dies	würde	für	viele	Verbandsmitglieder	wegen	geringerer	Ge-
werbesteuererträge	zu	einem	unerwünschten	Ergebnis	führen.	
Außerdem	würde	dies	auch	nicht	die	tatsächlichen	Verhältnisse	
berücksichtigen	und	 insoweit	zu	einem	unbilligen	Ergebnis	
führen,	weshalb	eine	Zerlegung	nach	§	33	GewStG	angestrebt	
wird.
Es	wurde	daher	vorgeschlagen,	die	Zerlegung	des	Gewerbe-
steuermessbetrages	gem.	§	33	Abs.	2	GewStG	abweichend	
von	§	29	Abs.	1	GewStG	durchzuführen.	Hierdurch	wird	eine	
solidarische	Verteilung	der	Gewerbesteuer	auf	die	Verbands-
mitglieder	sichergestellt.
Folgende	Varianten	(siehe	Anlage)	standen	zur	Diskussion:
VAR 1: Gesetzlicher	Maßstab
Verteilung	der	Gewerbesteuer	nach	den	im	Veranlagungsjahr	
an	den	Betriebsstätten	gezahlten	Arbeitslöhnen
VAR 2: Verteilung	der	Gewerbesteuer	nach	(einer)	Betriebs-
stätte	und	verkauften	m³	Trinkwasser
25	%	Betriebsstätte	Glauchau
75	%	Verteilung	nach	den	verkauften	m³	TW	
im	Veranlagungsjahr
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Kooperation Naturschutz  
und Landwirtschaft in Sachsen 

Naturschutzberatung im Altkreis Chemnitzer Land 
und der kreisfreien Stadt Chemnitz

Der	Landschaftspflegeverband	„Mittleres	Erzgebirge“	e.	V.	ist	
seit	dem	Jahr	2007	als	Naturschutzqualifizierer	für	Landnutzer	
tätig.	Wichtige	Zielstellungen	unseres	Beratungsangebotes	
sind	 die	 Erhaltung	 und	 die	 Entwicklung	 der	 ökologischen	
Funktionen	landwirtschaftlicher	Nutzflächen,	die	Erhaltung	der	
Artenvielfalt	sowie	die	Erhaltung	bzw.	Entwicklung	spezieller	
Lebensraumtypen	einschließlich	der	Umsetzung	von	Maßnah-
men	der	Managementpläne	in	NATURA	2000-Gebieten.
Unser	Beratungsangebot	umfasst
•	Information	der	Landnutzer	über	Schutzziele	und	Anforde-

rungen	des	Naturschutzes	im	Betrieb	bzw.	sowie	der	Förder-
möglichkeiten	

•		konkrete	 schlagbezogene	 Information	 und	 Beratung	 mit	
Abstimmung	geeigneter	Bewirtschaftungs-	und/oder	Pfle-
gemaßnahmen	

•		detaillierte	fachliche	Einschätzung	potentieller	Flächen	für	Na-
turschutzmaßnahmen	(Vor-Ort-Besichtigung	mit	umfassender	
Kartierung	und	Dokumentation)	vor	der	Beantragung	

•		Einzelflächenbezogene	 fachliche	Begleitung	während	des	
Verpflichtungszeitraumes	der	Richtlinien	Agrarumwelt-	und	
Klimamaßnahmen	(AuK/2023)	sowie	Insektenschutz	und	Ar-
tenvielfalt	(FRL	ISA/2021)

Wir	 informieren	die	Landwirte	gezielt	über	die	Inhalte,	Ziele	
und	Änderungen	gegenwärtig	bekannter	Fördermöglichkeiten.	
Mit	Start	der	neuen	Förderperiode	liegt	dabei	ein	besonderes	
Augenmerk	auf	den	Grünlandflächen,	die	für	die	Maßnahmen	
„Ergebnisorientierte	Honorierung“	(ÖR	5	bzw.	GL	1a	und	GL	
1b)	vorgesehen	sind.	Wir	bieten	interessierten	Betrieben	für	
die	 gezielte	 Beurteilung	 der	 Zuwendungsvoraussetzungen	
eine	Begehung	auf	ausgewählten	Schlägen	vor	dem	ersten	
Schnitt	im	Jahr	2023	an	und	stellen	auf	Anfrage	das	entspre-
chende	Informationsmaterial	bereit.
Fragen	zur	Mahdhäufigkeit	oder	Düngung,	zur	Beweidung,	
zur	Neuanlage	oder	Pflege	einer	Hecke,	aber	auch	spezielle	
Biotoppflege-	bzw.	Artenschutzmaßnahmen	werden	ebenfalls	
besprochen.	Auf	Wunsch	des	Landnutzers	werden	die	Maß-
nahmen	gerne	auch	konkret	flächenbezogen	präzisiert	und	
mit	möglichen	Fördermaßnahmen	untersetzt.	 Für	Betriebe,	
die	bereits	Flächen	in	Grünland-	bzw.	Ackermaßnahmen	be-
antragt	haben,	bieten	wir	eine	Maßnahmenbegleitung	an.	Di-
ese	umfasst	eine	Flächenbegehung	und	die	Einschätzung,	ob	
die	Umsetzung	der	Maßnahme	mit	den	naturschutzfachlichen	
Zielstellungen	übereinstimmt.
Für die Naturschutzqualifizierung entstehen dem Landbe-
wirtschafter und Eigentümer keine Kosten.
Haben	wir	Ihr	Interesse	geweckt?	Dann	kontaktieren	Sie	uns	
unter	der	Rufnummer	03733	59677–0	oder	 informieren	sich	
auf	unserer	Homepage:	www.lpvme.de	über	das	Beratung-
sangebot.	Zusätzliche	Informationen	zur	Naturschutzberatung	
finden	Sie	unter:	
www.smul.sachsen.de/foerderung/naturschutzqualifizierung-
fuer-landnutzer-c-1-4587.html
Unsere Kontaktdaten:
Landschaftspflegeverband	„Mittleres	Erzgebirge“	e.	V.
Am	Sportplatz	14	•	09456	Mildenau
Tel.:	03733	59677-0	•	E-Mail:	info@lpvme.de

VAR 3:	Verteilung	der	Gewerbesteuer	nach	(drei)	Betriebsstät-
ten	und	verkauften	m³	Trinkwasser
30	%	Betriebsstätten	Glauchau,	Lugau	und	Burgstädt
70	%	Verteilung	nach	den	verkauften	m³	TW	
im	Veranlagungsjahr
VAR 4: Verteilung	der	Gewerbesteuer	nach	den	im	Veranla-
gungsjahr	verkauften	m³	Trinkwasser	je	Verbandsmitglied.
Vor	diesem	Hintergrund	hat	eine	Tendenzabstimmung	der	Ver-
bandsmitglieder	in	der	Verbandsversammlung	am	30.	Septem-
ber	2022	ergeben,	dass	die	vorstehende	Variante	4	–	Verteilung	
der	Gewerbesteuer	nach	der	im	Veranlagungsjahr	erlöswirk-
sam	gelieferten	Trinkwassermenge	des	jeweiligen	Verbands-
mitgliedes	–	zur	Anwendung	kommen	soll.
3. Es	muss	allerdings	Einigkeit	bei	allen	berechtigten	Kom-
munen	bestehen,	dass	der	Zerlegungsmaßstab	in	Anwendung	
von	§	33	Abs.	2	GewStG	nach	Variante	4,	jeweils	bezogen	auf	
das	maßgebliche	Steuerjahr,	zur	Anwendung	kommen	soll.
Dazu	muss	in	den	Stadt-	und	Gemeinderäten	aller	Verbands-
mitglieder	 ein	 übereinstimmender	 Beschluss	 und	 eine	 Er-
mächtigung	 zum	 Abstimmungsverhalten	 des	 Vertreters	 in	
der	Verbandsversammlung	gefasst	werden.	Sobald	von	allen	
Verbandskommunen	ein	in	ihren	Stadt-	und	Gemeinderäten	
übereinstimmend	gefasster	Beschluss	vorliegt,	muss	anschlie-
ßend	durch	die	Verbandsversammlung	des	RZV	ein	einstim-
miger	Beschluss	über	den	Gewerbesteuerzerlegungsmaßstab	
erfolgen.
Der	Beschluss	gilt	als	sogenannter	Vorratsbeschluss,	das	heißt,	
dass	dieser	erst	zur	Anwendung	kommt,	wenn	die	Gewerbe-
steuerpflicht	des	RZV	tatsächlich	feststeht.	Der	RZV	teilt	dann	
als	Steuerschuldner	dem	zuständigen	Finanzamt	die	für	die	
Zerlegung	notwendigen	Daten	mit.
Auf	Wunsch	der	GKS	Glauchau	soll	der	Beschluss	zunächst	
zeitlich	 befristet	 bis	 31.	 Dezember	 2030	 gelten.	 Die	 Ver-
bandsmitglieder	müssen	sich	dann	rechtzeitig	vor	Ablauf	des		
31.	Dezember	2030	über	den	zukünftigen	Gewerbesteuerzer-
legungsmaßstab	neu	einigen.
Beschlussvorschlag:
1.	 Der	Gemeinderat	der	Gemeinde	Oberwiera	 stimmt	dem	

Gewerbesteuerzerlegungsschlüssel	 in	 Anwendung	 von		
§	33	Abs.	2	GewStG	nach	dem	prozentualen	Anteil	der	im	
Gebiet	eines	Verbandsmitgliedes	erlöswirksam	gelieferten	
Trinkwassermenge	an	der	gesamten	im	Verbandsgebiet	er-
löswirksam	gelieferten	Trinkwassermenge,	jeweils	bezogen	
auf	das	maßgebliche	Steuerjahr,	zu.

2.	 Der	 vorstehende	Beschluss	 kommt	nur	 zur	Anwendung,	
wenn	 die	 Gewerbesteuerpflicht	 des	 Regionalen	 Zweck-
verbandes	 Wasserversorgung	 Bereich	 Lugau-Glauchau	
tatsächlich	festgestellt	ist.	Der	Beschluss	gilt	ab	dann	und	
zunächst	zeitlich	befristet	bis	31.	Dezember	2030.

3.	 Der	Bürgermeister	wird	ermächtigt,	 in	der	Verbandsver-
sammlung	des	Regionalen	Zweckverbandes	Wasserver-
sorgung	Bereich	Lugau-Glauchau	dem	Beschlussvorschlag	
zum	 Gewerbesteuerzerlegungsschlüssel	 in	 Anwendung	
von	§	33	Abs.	2	GewStG	nach	dem	prozentualen	Anteil	
der	im	Gebiet	eines	Verbandsmitgliedes	erlöswirksam	ge-
lieferten	Trinkwassermenge	an	der	gesamten	im	Verbands-
gebiet	erlöswirksam	gelieferten	Trinkwassermenge,	jeweils	
bezogen	auf	das	maßgebliche	Steuerjahr,	und	zunächst	
zeitlich	befristet	bis	zum	31.	Dezember	2030	zuzustim-
men.
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Und jetzt? 
Teil 1

Zuhause,	beim	Betätigen	der	Toilettenspülung	denkt	kaum	
jemand	darüber	nach,	was	mit	dem	Heruntergespültem	pas-
siert.	Ehrlich	gesagt,	will	das	auch	kaum	jemand	wissen.	Wenn	
nicht,	sollten	Sie	hier	aufhören	zu	lesen.	Wenn	doch,	wird	es	
interessanter	als	Sie	denken.	Weg	ist	weg	und	es	funktioniert	
ja	meistens.	 Erst,	wenn	es	nicht	mehr	 funktioniert,	hat	das	
Thema	Abwasser	ganz	schnell	unsere	volle	Aufmerksamkeit.	
Eigentlich	schade,	denn	das	Thema	„Abwasserentsorgung	und	
-reinigung“	ist	hochinteressant,	umweltschutzrelevant	und	vor	
allem	–	anders	als	man	denkt!
Wer kümmert sich um Ihr Abwasser?
In	Ihrer	Stadt	bzw.	Gemeinde	ist	der	Abwasserzweckverband	
Lungwitztal-Steegenwiesen	für	die	Entsorgung	und	Reinigung	
Ihres	Abwassers	sowie	des	Ausbaus	und	der	Instandhaltung	
des	Kanalnetzes	seit	1991	zuständig.	Der	Abwasserzweckver-
band	ist	ein	Zusammenschluss	von	18	Verbandsmitgliedern	
der	Gemeinden	Bernsdorf,	Callenberg,	Dennheritz,	Gersdorf,	
Glauchau,	 Hohenstein-Ernstthal,	 Hohndorf,	 Lichtenstein,	
Lugau,	 Niederdorf,	 Niederwürschnitz,	 Oberlungwitz,	 Ober-
wiera,	Oelsnitz/Erzgebirge,	Remse,	St.	Egidien,	Stollberg	und	
Waldenburg.	Der	Vorsitzende	des	Verbandes	ist	seit	3.	Juli	2020	
Daniel	Röthig,	Bürgermeister	von	Callenberg.

Auf	der	Autobahn	A	4	aus	Richtung	Chemnitz	kommend	an	der	Abfahrt	
Glauchau-Ost	kaum	zu	übersehen,	die	große	Kläranlage	in	Remse	OT	
Weidensdorf.	Dort	kommt	es	also	an,	das	Toilettenwasser	(Bild:	WAD	
GmbH)

So	geht	es	weiter	–	Prozesskette	der	Abwasserreinigung		
(Bild:	WAD	GmbH)

und	Feiertagen	ab	und	bei	Störungsfällen	und	Havarien	sind	
wir	unter	unserer	Notfallnummer	Tel.	0172	3578636	für	Sie	
jederzeit	erreichbar.	Viele	Informationen	finden	Sie	auf	unserer	
Homepage	unter	www.wad-gmbh.de.
Kommen wir zurück zur Klospülung 
Sie	haben	bis	hierher	gelesen,	also	wollen	Sie	es	wissen.	Das	
folgende	Bild	sagt	hier	mehr	als	1.000	Worte	und	bietet	ei-
nen	Vorgeschmack	auf	die	vielen	Themen	rund	um	„Abwas-
serentsorgung“,	die	wir	Ihnen	in	dieser	und	den	nächsten	Aus-
gaben	Ihres	Gemeindeblattes	genauer	erläutern.	

Zur	Umsetzung	der	hoheitlichen	Aufgabe	„Abwasser“	hat	der	
Zweckverband	1997	eine	100	prozentige	Tochtergesellschaft	
gegründet,	die	Westsächsische	Abwasserentsorgungs-	und	
Dienstleistungsgesellschaft	 mbH	 –	 kurz	 WAD	 GmbH.	 Der	
Hauptstandort	der	WAD	GmbH	ist	in	Remse	OT	Weidensdorf.	
Weitere	Kläranlagen	sind	in	Oelsnitz,	Niederdorf	und	Lichten-
stein.	Außerdem	hat	die	WAD	im	gesamten	Verbandsgebiet	
254	Sonderbauwerke	sowie	ein	Kanalnetz	mit	über	700	km	
Länge	zu	betreuen.	Geschäftsführer	der	WAD	GmbH	ist	seit	
März	2014	Jens	Burkersrode.	
In	 der	 WAD	 arbeiten	 95	 Mitarbeiter	 –	 55	 davon	 im	 Tech-
nischen	Betrieb	–	für	eine	störungsfreie	Abwasserentsorgung	
im	gesamten	Verbandsgebiet.	Unsere	Verwaltung	ist	zu	den	
üblichen	Bürozeiten	und	für	Kundenberatungen	zu	unseren	
allgemeinen	Öffnungszeiten	für	Sie	erreichbar.	Im	technischen	
Bereich	sichern	wir	durch	Bereitschaftszeiten	den	ordnungs-
gemäßen	Ablauf	auf	unseren	Anlagen	auch	an	Wochenenden	

Teil 2 – die verborgene Unterwelt 
Zuhause,	beim	Betätigen	der	Toilettenspülung	denkt	kaum	je-
mand	darüber	nach,	was	mit	dem	Heruntergespültem	passiert.	
Wer	wissen	will,	wie	es	nach	der	Toilettenspülung	weitergeht,	
folgt	uns	bitte	hinab	in	die	unterirdische	Welt	des	Kanalnetzes.	
Der	Einzige	für	Sie	sichtbare	Teil	sind	die	zahlreichen	Kanaldeckel	
–	die	Einstiege	in	die	verborgene	und	sehr	belebte	Unterwelt.
Das	 Kanalnetz	 in	 unserem	 städtisch	 als	 auch	 ländlich	 ge-
prägten	Verbandsgebiet	hat	eine	Gesamtlänge	von	779	km,	
wovon	ca.	18,5	%	älter	als	1960	sind	und	69,8	%	in	den	Jahren	
ab	1991	entsprechend	einem	umfangreichen	Sanierungskon-
zept	modernisiert	und	gebaut	wurde.	Bei	einem	Kanalnetz	wird	
heute	in	Mischwassersystem	und	Trennsystem	unterschieden.	
Im	modernen	Trennsystem	werden	Schmutzwasser	und	Re-
genwasser	separat	abgeleitet.	Um	das	Abwasser	kontrolliert	
von	A	nach	B,	also	von	der	Toilette	bis	zur	nächsten	Kläranla-
ge	zu	transportieren,	sind	verschiedene	geografische	Faktoren	
wie	etwa	Höhenunterschiede	zu	überwinden.	Dazu	kommen	
in	unserem	Kanalnetz	viele	Sonderbauwerke	wie	Pumpwerke,	
Regenrückhalte-	und	Regenüberlaufbecken	oder	auch	Dros-
selbauwerke	sowie	ca.	35	km	Druck-	und	ca.	3	km	Vakuum-
leitungen	zum	Einsatz.	In	unserem	Entsorgungsgebiet	gibt	es	
254	Bauwerke,	die	wir	regelmäßig	kontrollieren,	reinigen	und	
warten.	 Die	 Durchführung	 von	 regelmäßigen	 Wartungsar-
beiten	dient	insbesondere	zur	Vorbeugung	von	Havarien	und	
Verstopfungen.	Ein	Team	von	25	WAD-Mitarbeitern	ist	täglich	
mit	der	Inspektion	der	Kanäle,	Reinigung	des	Kanalnetzes	so-
wie	der	Sonderbauwerke,	Reparaturmaßnahmen,	Abnahmen	
und	Kontrollen	von	Entwässerungsanlagen	betraut.	In	diesem	
Bereich	kommt	auch	der	Großteil	unserer	Spezialtechnik,	wie	z.	
B.	Hochdruckspüler,	Saugwagen,	Service-	und	Inspektionsfahr-
zeuge,	und	weitere	Fahrzeuge	mit	Sonderausstattungen	wie	
mobile	Pumpen	und	Notstromaggregate	zum	Einsatz.
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Waschbären	im	Kanalnetz	sind	nicht	immer	harmlos	(links)	
Diese	Nager	sind	zwar	niedlich,	im	Kanalnetz	aber	eher	unerwünscht	

(Bilder:	WAD	GmbH)

Für	die	Bestandserhaltung	des	Kanalnetzes,	was	einerseits	Re-
paraturen	an	Kanälen	und	Schächten	und	andererseits	Investi-
tionsmaßnahmen	wie	Renovierungen	und	Kanalerneuerungen	
sind,	haben	wir	im	Jahr	2021	rund	5,6	Mio.	Euro	ausgegeben.
Das Kanalnetz „lebt“
Das	Kanalnetz	sind	die	Adern	einer	sicheren	und	ökologischen	
Abwasserentsorgung.	Entsprechend	wichtig	ist	die	Arbeit	des	
Kanalnetzteams.	Die	unterschiedlichen	Aufgabenstellungen	
sind	nicht	ganz	ungefährlich.	Das	Einsteigen	 in	Kanäle	und	
Bauwerke,	z.	B.	über	die	Kanaldeckel,	muss	immer	vorschrifts-
mäßig	gesichert	–	entsprechend	der	Arbeitsschutzstandards	
–	durchgeführt	werden.	

Doch	Gefahren	lauern	manchmal	auch	dort,	wo	man	sie	gar	
nicht	erwartet.	So	haben	unsere	Mitarbeiter	schon	mal	mit	an-
gesiedelten,	aggressiven	Waschbärenfamilien	zu	tun.	Oder	man	
trifft	ständig	auf	ungewollte,	aber	niedliche	Kanalbewohner,	was	
unsere	Kameraaufnahmen	beweisen.	Da	ist	oft	ein	Herz	für	Tiere	
gefragt	–	so	zum	Beispiel	bei	einem	der	vielen	Rettungseinsätze	
zur	Befreiung	einer	Katze	aus	dem	Kanallabyrinth.	
Im	nächsten	Teil	geht	es	dann	mit	den	Kläranlagen	weiter.
Von Julia Siegel

Passbilder vor Ort
Es	 können	 zu	 einem	 bestimmten	 Termin	 Passbilder	 (auch	
biometrisch)	 direkt	 in	 der	 Gemeindeverwaltung	 Oberwiera	
gemacht	werden.	Die	Lieferzeit	beträgt	eine	Woche	und	die	
Kosten	für	vier	Passbilder	betragen	13,-	Euro.	Die	nächsten	
Termine	 sind	am	Dienstag, 21. März und 18. April 2023, 
15:30 Uhr, oder	nach	 individueller	Vereinbarung	bei	 Ihnen	
zu	Hause	(+10,-	Euro).	
Bitte	Voranmeldung	in	der	Gemeinde	unter	Tel.	037608	22926	
oder	per	E-Mail	an	aj-fotografie@web.de.	Wir	bitten	Sie	aber,	
sich	mindestens	einen	Tag	zuvor	bei	uns	oder	der	Fotografin	
anzumelden,	um	eine	bessere	Planung	zu	gewährleisten.

Beiträge für die Wieratalnachrichten
Wer	Artikel,	Anzeigen	oder	Ähnliches	für	die	Wieratalnach-
richten	hat,	kann	diese	gern	per	Mail	an:	
redaktion@gemeindeoberwiera.de	
zu	uns	senden.	Die	Redaktion	behält	sich	vor,	Beiträge	ggf.	
zu	kürzen/ändern	bzw.	zurückzuhalten.

Störungsrufnummern von MITNETZ STROM
Damit	Sie	im	Störungsfall	schnellstmöglich	Hilfe	erhalten,	bitte	
unter	der	kostenlosen	Störungsrufnummer (Mo. bis So.: 00:00 
– 24:00 Uhr) der MITNETZ STROM: 0800 2305070 anrufen.	
Ergänzend	ist	es	unter	www.stromausfall.de	möglich,	Störungen	
online	zu	melden.
Weiterhin	besteht	unter	www.mitnetz-strom.de/stromausfall	die	
Möglichkeit	anhand	Ihrer	Postleitzahl	zu	prüfen,	ob	eine	Versor-
gungsunterbrechung	geplant	ist	bzw.	uns	aktuell	eine	Störung	
bekannt	ist.	Bitte heben Sie sich diese Nummern gut auf.

Glückwünsche .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bücherei 
Öffnungszeiten 

Die	nächsten	Lesestunden	sind	am	Mon-
tag,	27.	März	und	24.	April	2023,	von	16:00	
bis	18:00	Uhr	–	nicht	vergessen.

Ausschreibung
Für	das	Bauvorhaben	„Revitalisierung Mehrzweckhalle Ober-
wiera“ werden	weitere	Bauleistungen	ausgeschrieben.	Diese	
sind	in	drei	Lose	aufgeteilt,	die	da	wären:
Los	7		 Parkettlegarbeiten
Los	11		 Elt-Installation
Los	12		 Heizung/Sanitär
Weitere	Informationen	darüber	sind		
bei	der	Architektin	Elisabeth	Scholz
Dipl.-Ing.	Elisabeth	Scholz	Architektin
Crotenlaider	Weg	19	•	08393	Meerane
Telefon:		03764	49	313
Fax:		 03764	49	315
E-Mail:		 ab-scholz@t-online.de
und	im	Ausschreibungsportal	des	Bundesverwaltungsamtes	
erhältlich.
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Vereinsnachrichten .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Generationswechsel  
im Neukirchener Dorfleben e. V.

Liebe	Gemeindemitglieder,
im	 letzten	 Jahr	 haben	 wir,	 nachdem	 die	 meisten	 Corona-
Beschränkungen	aufgehoben	wurden,	wieder	 losgelegt.	Ein	
kleines	 Hexenbrennen,	 das	 Dorffest,	 das	 Herbstfeuer,	 der	
Weihnachtsmarkt	und	ein	Spiele-Nachmittag	wurden	im	Ver-
ein	durchgeführt.	Alle	Veranstaltungen	konnten	mit	vielen	Be-
suchern	und	einer	Menge	Spaß	punkten.	Wir	bedanken	uns	bei	
unseren	Gästen	und	freuen	uns	auf	dieses	Jahr.
Am	3.	Februar	2023	hatten	wir	unsere	Jahreshauptversammlung,	
bei	der	diesmal	wieder	der	Vorstand	gewählt	wurde.	Nach	22	
Jahren	hat	unser	Vorstandsvorsitzender	Michael	Zetsche	seinen	
Vorsitz	abgegeben.	Es	folgt	eine	persönliche	Danksagung:
Lieber Michael,
am 19. Januar 2001 wurde der Neukirchener Dorfleben e. V. 
gegründet, damals noch mit Johannes Knöfler und Harry Lendt 
als Versammlungsleiter.
Ein Verein sollte es werden, bei dem das Dorf zusammenkommt, 
feiert, lacht, lernt, hilft, redet und miteinander das Dorfleben 
schöner gestaltet. Fast unverändert ist die Vorstandsriege seit 
2001 geblieben. 22 Jahre hast du als Vorstandsvorsitzender die 
Zügel fest in der Hand gehabt und immer mit einem Lachen 
auf den Lippen, aber auch mit der notwendigen Ernsthaftigkeit 
unseren Verein soweit gebracht. Auf unzählige Feste und Er-
lebnisse können wir zurückblicken und zu jeder Veranstaltung 
mit Gewissheit sagen, dass alles gut lief und wir eine Menge 
Spaß hatten.
Ein offenes Ohr und eine helfende Hand, ein Mann, der sich 
kümmert und ein geselliges Miteinander und höfliche Um-
gangsformen sehr schätzt. Über die Jahre sind einige Mitglieder 
gegangen, freiwillig oder unfreiwillig, aber auch einige dazu 
gekommen. Eine stetige Mitgliederanzahl von ca. 30 Personen 
ist immer dabei gewesen. Wie in einer großen Familie ist es bei 
uns. Wir lachen miteinander, feiern miteinander und arbeiten 
miteinander, natürlich haben wir auch mal Meinungsverschie-
denheiten, können aber demokratisch und ehrlich miteinander 
umgehen. Wenn Hilfe benötigt wird, halten wir hier zusammen. 
Das ist es, was uns ausmacht und das ist es, was man im Leben 
braucht. Und das ist es auch, was du, lieber Michael, vorlebst!
Wir verstehen deine Entscheidung, nach 22 Jahren mit vollem 
Einsatz und Engagement ist es Zeit, ein wenig kürzer zu treten 
und die Verantwortung weiter zu reichen. Wir hoffen, du bleibst 
uns mit Rat und Tat erhalten und hast auch in Zukunft ein of-
fenes Ohr und eine helfende Hand!

Hallo, liebe Senioren!
Nun	starten	wir	also	am Dienstag, dem 7. März 2023, um 
10:40 Uhr, ab	Parkplatz	Oberwiera	(vorher	Neukirchen)	und	
hoffen	auf	einen	schönen	unterhaltsamen	Tag	 in	Claußnitz.	
Bitte	bringen	Sie	69,-	Euro	passend	in	einem	Umschlag	mit,	
auf	dem	Ihr	Name	steht.
Herzliche Grüße von  
Marlis Heinke, Bernd Heimer und Karin Blei

Neues von den Kleintierzüchtern
Die	Jahreshauptversammlung	der	Kleintierzüchter	findet am 
31. März 2023, um 19:30 Uhr,	im	Vereinshaus	der	Kleintier-
züchter	statt.

Kulturgut Quellenhof
Veranstaltungen März/April 2023

4. März 2023 • 19:30 Uhr
Buchlesung	„Die	Briefe	meines	Soldatenvaters	–		
eine	späte	Begegnung“
Endlich,	im	Alter	von	82	Jahren,	schnürt	Roland	Graichen	(der	
frühere	Vorsitzende	der	Agrargenossenschaft	Oberwiera)	ein	
Bündel	von	Feldpostbriefen	auf.	Geschrieben	hat	diese	sein	
Vater,	der	in	Stalingrad	umkam,	als	Roland	zwei	Jahre	alt	war.	In	
den	berührenden	Dokumenten	zur	Zeitgeschichte	lernt	Roland	
endlich	seinen	Vater	kennen,	einen	gestandenen	Bauern,	der	
sich	nach	seiner	Familie	sehnt,	viel	lieber	zu	Hause	hinter	dem	
Pflug	ginge.	Auszüge	aus	den	Briefen	und	einige	Fotos	hat	
Roland	Graichen	in	einem	Buch	zusammengestellt,	aus	dem	er	
und	seine	Frau	lesen	werden	(Moderation:	Joachim	Krause)
Der	Eintritt	ist	frei	(es	wird	um	eine	Spende	für	das	„Sing-Café“	
im	Quellenhof	gebeten).
10. März 2023 •19:00 Uhr
Landfilm	präsentiert	„Jumanji	–	Willkommen	im	Dschungel“
Turbulente	Neuinterpretation	des	Filmhits	(FSK	12);	19:00	Uhr	
Essen,	Filmbeginn	20:00	Uhr
11. März 2023 • 19:30 Uhr
Jazzklub	Altenburg	präsentiert:	Joe	Sachse	&	Nils	Wogram	
Präzision	und	Freiheit	in	furiosem	Miteinander.	So	etwas	ge-
lingt	nur,	weil	beide	so	viel	in	ihr	Spiel	investiert	haben,	dass	sie	
die	raffiniertesten	Dinge	mühelos	bewältigen	können.	Beide	
–	Nils	Wogram	und	Helmut	„Joe“	Sachse	–	sagen	übereinstim-
mend,	dass	sie	sich	im	Fluss	dieses	Duospiels	wohl	fühlen.	
25. März 2023 • 19:30 Uhr
„Die	Familien-	und	Dorfchronik	des	Bauern	Julius	Heinig	aus	
Göpfersdorf“	sowie	weitere	Familiengeschichten	der	Familie	
Wachler	–	Vortrag	von	Joachim	Krause
31. März 2023 • 19:30 Uhr
Vernissage	mit	dem	österreichischen	Schriftsteller	und	Maler	
Gerald	Neigl
1. April 2023
Experimenteller	Grafikkurs	mit	Sabine	Müller	–	Radierungen	
mit	Recyclingmaterialien	u.	a.	
Um	Voranmeldung	unter	Tel.	0175	8854518	wird	gebeten
11./12./13. April 2023 • jeweils 13:00 und 17:00 Uhr
Kräuterkochkurs	mit	Grit	Nitzsche
Voranmeldung	unter	Tel.	03447	832475	oder	unter	kraeuter-
kochkurs.quellenhof@gmail.com	notwendig
22. April 2023
Experimenteller	Grafikkurs	mit	Sabine	Müller	–	Radierungen	
mit	Recyclingmaterialien	u.	a.
Um	Voranmeldung	unter	Tel.	0175	8854518	wird	gebeten
30. April 2023 • 10:00 – 16:00 Uhr
14.	Oldtimertreffen	„Gentlemen,	please	start	your	engines“
Oldtimertreffen	mit	Rundfahrt.	Fürs	leibliche	Wohl	ist	gesorgt.	
Eventuelle	Kartenvorbestellungen	unter	Tel.	0157	82453974.
Das	Kulturgut	Quellenhof	und	seine	Einrichtungen	(Galerie,	Mu-
seum,	Werkstätten)	können	donnerstags,	14:00	bis	18:00	Uhr,	
sowie	nach	Anmeldung	und	teilweise	vor	Veranstaltungen	be-
sichtigt	werden.
Klaus Börngen, Heimatverein Göpfersdorf e. V.
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Wir, die Vorstandsmitglieder, und wir, die Vereinsmitglieder, 
bedanken uns von ganzem Herzen und wünschen uns allen für 
die Zukunft das Allerbeste. 
Mit	der	durchgeführten	Wahl	ist	Anja	Werner	unsere	neue	Vor-
standsvorsitzende,	der	erste	Stellvertreter	bleibt	Uwe	Gentsch	
und	 die	 zweite	 Stellvertreterin	 Katrin	 Marx.	 Schriftführerin	
bleibt	Heike	Haberkorn	und	Vorstand	der	Finanzen	Theresa	
Klupsch.	Die	Beiräte	wurden	ebenfalls	neu	gewählt,	sowie	die	
Kassenprüfer.	Der	Verein	freut	sich	auf	die	Zusammenarbeit	
und	ist	gespannt,	was	der	Generationswechsel	mit	sich	bringt.	
Für	dieses	Jahr	haben	wir	schon	wieder	einiges	geplant.

Am 8. März 2023 sind	die	Frauen	von	Neukirchen	eingeladen,	
am	Frauentagstreffen	teilzunehmen	(bitte	vorher	bei	Sigrun	
Zetsche	anmelden).	
Am	29.	April	2023	wird	das	Hexenbrennen	auf	dem	Dorfplatz	
in	Neukirchen	stattfinden.	Für	den	1.	Juli	2023	können	Sie	sich	
groß	im	Kalender	das	Dorffest	in	Neukirchen	eintragen.	
Am	30.	Oktober	2023	führen	wir	unser	Herbstfeuer	durch	und	
für	den	9.	Dezember	2023	haben	wir	den	Weihnachtsmarkt	
geplant	(Termine	unter	Vorbehalt).	
Alle	Veranstaltungen	des	Neukirchener	Dorfleben	e.	V.	finden	an	
der	Dorfperle	statt.	Jeder	ist	herzlich	eingeladen	dabei	zu	sein.
Euer Neukirchener Dorfleben e. V.

Aus der Grundschule Remse .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Neue Sekretärin
Guten	Tag,	ich	möchte	mich	heu-
te	als	neue	Schulsekretärin	der	
Grundschule	„Thomas	Müntzer“	
in	Remse	vorstellen.	Seit	dem	23.	
Januar	2023	darf	 ich	die	Nach-
folge	von	Frau	Gleditzsch	über-
nehmen.
Mein	Name	 ist	Kerstin	Winkler	
und	 ich	wurde	am	28.	Dezem-
ber	1986	 in	Lichtenstein	gebo-
ren.	Seit	mittlerweile	 fast	neun	
Jahren	 wohne	 ich	 in	 Remse,	
bin	verheiratet	und	Mama	von	

einem	Sohn	und	drei	Töchtern.	 In	meiner	Freizeit	verbringe	
ich	am	liebsten	die	Zeit	mit	meiner	Familie,	im	Garten,	beim	
Puzzeln	oder	Bücher	lesen.	
Ich	freue	mich,	liebe	Eltern,	Sie	und	Ihre	Kinder	ein	Stück	Ihres	
Lebens	begleiten	zu	dürfen.	Ich	hoffe	auf	viele	schöne	Erleb-
nisse,	Erfahrungen	und	eine	gute	Zusammenarbeit	mit	allen	
Verantwortlichen.
Ihre Kerstin Winkler

Ausflug zum Puppentheater
Am	 7.	 Februar	 2023	
stand	für	die	Klasse	1	der	
Grundschule	 „Thomas	
Müntzer“	 in	 Remse	 ein	
großer	Ausflug	auf	dem	
Programm.	 Schulstart	
war	 nicht	 wie	 gewohnt	
im	 Klassenzimmer,	 son-
dern	auf	dem	Bahnhof	in	
Glauchau	bei	eisigen	Mi-
nustemperaturen.	
Gemeinsam	 fuhren	 die	
Kinder	mit	 ihrer	Lehrerin	
sowie	zwei	Begleiterinnen	

nach	Zwickau.	Das	Zugfahren	war	für	viele	Kinder	sehr	span-
nend.	Leider	währte	die	Zugfahrt	nicht	lang,	doch	wenigstens	
die	Füße	wurden	beim	anschließenden	Weg	in	Richtung	Pup-
pentheater	wieder	etwas	wärmer.	

Dort	wurde	das	Stück	„Was	macht	man	mit	einem	Problem“	
gespielt.	Es	war	beeindruckend	zu	sehen,	wie	eine	kleine	Pup-
pe	so	lebendig	dargestellt	werden	kann.	Auch	den	Rückweg	
meisterten	die	Kinder	und	gelangten	schließlich	nach	erneuter	
Zug-	und	Busfahrt	wieder	in	Remse	an.	
Am	nächsten	Tag	bezogen	die	Schüler	dann	das	Gesehene	auf	
ihr	Leben.	Wie	können	wir	uns	unseren	Problemen	stellen?	Ist	
es	gut,	Probleme	zu	ignorieren?	Vielleicht	sind	meine	Ängste	
und	Probleme	ja	gar	nicht	so	groß,	wie	ich	denke?	Wer	oder	
was	kann	mir	helfen?	All	das	waren	Fragen,	welche	die	Klasse	
1	bewegten.	Umso	wichtiger,	dass	wir	Erwachsene	ein	offenes	
Ohr	für	die	Sorgen	und	Probleme	der	Kinder	haben!
Frau Carnet und Klasse 1  Foto:	GS	Remse

Aus der Kirchgemeinde .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gottesdienste und Veranstaltungen
3. März 2023
19:00	Uhr		 Schönberg	(Amtsstube),	Weltgebetstag	der	Frauen
5. März 2023
10:00	Uhr		 Oberwiera	(Pfarrhaus)
12. März 2023
09:00	Uhr		 Schönberg	(Pfarrhaus)
19. März 2023
09:00	Uhr		 Tettau
10:00	Uhr		 Niederwiera
2. April 2023
09:00	Uhr		 Niederwiera
Weitere	Termine	können	Sie	der	 Internetseite	der	Kirchge-
meinde	Oberwiera-Schönberg	www.kirche-os.de	entnehmen.
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Impressum
„Monatsblatt der Gemeinde Oberwiera“ für Wickersdorf, 
Harthau, Neukirchen, Niederwiera, Röhrsdorf

Das	Monatsblatt	erscheint	monatlich	in	einer	Auflage	von	z.	Zt.	560	Exemplaren	
für	alle	Haushalte	kostenlos.
Druck:	 NICOLAUS	&	Partner	Ing.	GbR,		

Dorfstraße	10,	04626	Schmölln	OT	Nöbdenitz,
	 Tel.:	034496	60041	•	Fax:	034496	64506	

E-Mail:	a.steuernagel@nico-partner.de
Anzeigenannahme:	Gemeinde	Oberwiera,	NICOLAUS	&	Partner	Ing.	GbR
Redaktion:	 Frau	Kerstin	Haberkorn,	Frau	Viola	Düvelmeyer
	 Tel.:	037608	22926	•	Fax:	037608	22995
Redaktionsschluss:	 bis	zum	15.	des	Vormonats
Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister	Holger	Quellmalz,		
Hauptstraße	19,	08396	Oberwiera,	oder	der	jeweilige	Stellvertreter

KiWa	Maxe
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